
Stadtwerke Lindau Förderprogramm – Gut fürs Klima. 

Antrag Unterstützung eAuto & eRoller
Förderzeitraum: 01.01.2026 bis 31.12.2026

Die Region Lindau am Bodensee gehört zu den schönsten Plätzen unseres Landes. 
Seit Jahrzehnten sind wir, die Stadtwerke Lindau, eng in dieser Region verwurzelt. 
Für eine nachhaltige Energiezukunft in unserer Region bieten wir unseren KundInnen attraktive Förderprogramme. 

Profitieren Sie von unserem Förderprogramm für eAuto & eRoller.

Ja, ich möchte von dem Stadtwerke Lindau Förderprogramm profitieren und wähle folgende Fördermöglichkeit: 

        Zuschuss zum Kauf eines neuen, nicht gebrauchten eAutos (200,- Euro Förderung, brutto) 

        Zuschuss zum Kauf eines neuen, nicht gebrauchten eRollers (50,- Euro Förderung, brutto)

Name und Vorname:

Straße/Hausnummer:

PLZ und Ort:

Tel. tagsüber:

Mobil:

E-Mailadresse:

Kundennummer:

NeukundIn:

• Geltungsdauer der Förderaktion: 2024
• Die Förderung wird nur Stadtwerke Lindau KundInnen gewährt.

Pro Person und Vertrag kann nur eine Förderung aus dem Stadtwerke Lindau Förderprogramm in Anspruch genommen werden.
• Gefördert werden natürliche und juristische Personen des privaten Rechts.
• Die Anzahl der Förderungen ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Es besteht kein Rechtsanspruch zur Gewährung der genannten

Fördermittel; auch dann nicht, sollten alle im Antrag genannten Voraussetzungen erfüllt sein.
• Eine bewilligte Förderung wird zurückgefordert, sollte sie aufgrund falscher Angaben erlangt worden sein.

• Der Zuschuss zum eAuto bzw. eRoller kann nur in Anspruch genommen werden
- durch den/die Eigentümer/LeasingnehmerIn des eAutos bzw. eRollers, der/die auch AntragstellerIn sein muss.
- für das/den im Antrag bezeichnete eAuto/eRoller.

• Fördervoraussetzung ist der Abschluss bzw. Fortbestand eines Stromliefervertrages mit den Stadtwerken Lindau und eine zukünftige Belieferung über
mindestens 3 Jahre Laufzeit unter diesem Vertrag im Strom-Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Lindau. Ausgenommen sind Online-, Rahmen- sowie
Bündelverträge.

• Die Förderung erfolgt in Form eines einmaligen Zuschusses nach Vorlage der Förderunterlagen sowie einer Kopie der Rechnung des Fachhändlers bzw.
des Leasingvertrages im o. g. Förderzeitraum (Alternativ: Händlerbestätigung); der Kauf darf dabei nicht länger als 3 Monate zurückliegen.
Der Förderbetrag wird nach Prüfung der Unterlagen auf das umseitig genannte Konto des Kunden/der Kundin ausgezahlt.

• Wird die diesem Förderantrag zugrundeliegende o. g. Energie-Vertragslaufzeit nicht eingehalten oder kommt der Kunde/die Kundin den
Zahlungsverpflichtungen nicht nach, behalten sich die Stadtwerke Lindau vor, den Förderbetragszuschuss anteilig für den Zeitraum vom Beginn
des nachfolgenden Monats an bis zur Vollendung des dritten Jahres zurückzufordern.

Gekauft/geleast	         eAuto	 eRoller		 Amtliches 
wurde (bitte ankreuzen)					 Kennzeichen:

Hersteller: Fabrikat/Typ:

Batteriekapazität:	 Einsatzbeginn
(kWh)							 Fahrzeug:

1. Förderantrag Unterstützung eAuto & eRoller  –  umweltfreundliche Mobilität am Bodensee

2. Förderbedingungen allgemein

3. Förderbedingungen Unterstützung eAuto & eRoller

4. Persönliche Angaben AntragstellerIn

5. Angaben zum eAuto bzw. eRoller



Unser Kundenservice und unsere Öffnungszeiten

Firmenname/Händler: 

PLZ und Ort: 	

Ort, Datum 

       Alternativ: Kopie der Rechnung des Kaufs bzw. des Leasingvertrages liegt bei

Vor-/Nachname 
KontoinhaberIn:

Name Kreditinstitut:

IBAN:

Geprüft und genehmigt

Name und Vorname:

Auszahlungsdatum:

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG
Auenstraße 12, 88131 Lindau (B)
Postfach 33 30, 88115 Lindau (B)
Email kundencenter@sw-lindau.de
Telefon +49 (0)8382.704.704
www.sw-lindau.de

Geschäftsführer:
Hannes Rösch
Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Claudia Alfons
Oberbürgermeisterin

Bankverbindung
Sparkasse Schwaben-Bodensee
BLZ: 731 500 00
Kto.-Nr.: 620 0003 56
IBAN: DE57 7315 0000 0620 0003 56

AG Kempten HRA 8420
USt-IdNr. DE 814492990
Komplementärin:
Stadtwerke Lindau (B)
Verwaltungs-GmbH, Lindau
AG Kempten HRB 8889

Stand 01.01.2026

6. Händlerbestätigung über den Kauf/Leasing eines eAutos bzw. eRollers

Stempel und Unterschrift des Händlers
 X

7. Bankverbindung (zur Überweisung des Förderbetrages)

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin
 X

Ort, Datum Unterschrift der Kundin/des Kunden
 X

Beantragung Auszahlung der Förderung:

Der/Die KundeIn bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass die getätigten Angaben richtig und vollständig und die oben genannten Förderungsbedingungen 
erfüllt sind. Er/Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Auszahlung der Förderung gemäß den Förderungsbedingungen erfolgt. Die Datenschutzhinweise inklusive den 
Informationen zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer Website unter www.sw-lindau.de/datenschutz oder unter 
www.sw-lindau.de/kundenservice/energie-wasser/formulare-downloads/.

Vermerk (wird von den Stadtwerken ausgefüllt)
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